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steuer vom Arbeitgebereinbehalten und
an das Finanzamt abgeführt.

Freier Dienstvertrag
Ebenfalls sollte der sogenannte Freie
Dienstvertrag (§4 Abs4 ASVG) eine Er
wähnung finden. Hier handelt es sich um
eine Mischform aus Dienstvertrag und
Werkvertrag. Der Dienstnehmer ist in
einem loseren wirtschaftlichen und per
sönlichen Abhängigkeitsverhältnis als
der "normale" Dienstnehmer.

sulent. der sich bei
Bedarf zur Beratung
eines Unternehmens
verpflichtet. Die Lei
stung wird im we
sentlichen persön
lich erbracht, und der
Dienstnehmer ver
fügt über keine we
sentlichen Betriebs
mittel. Dieses freie
Dienstverhältnis ist
ab der Geringtqgig
keitsgrenzeW>ll"TS
3.830,- ht
rung

Werkvertrag
Bei vielen Studieren
den ist es jedoch eine
sehr beliebte Form,
auf .Werkvertragsba
sis" Geld zu verdie
nen. Die Vertragspar
teien heißen in diesem
Fall .Werkuntemeh
mar" (in'unserem Fall
der Student) und
"Werkbesteller" ,(der
jeweilige Auft~agge

ber). Wie der Name
bereits ausdrückt, tritt

kann Gewährleistungs
denersatzansprüche des

nach sich ziehen!

.-trag gibt es keine Wei-
~demWerkbe

t auch keine per:s6n1i
lWIfilSPtli<':ht, (d.h. der Werkun

~lrAnnsich auch vertreten Jas
sen). außersie wurde ausdrücklich ver
einbart. Der Werkuntemehmer wird
nicht in die Organisation des Auftrag
gebers eingegliedert, d.h. dererverfügt
über eine eigene untemehmerische
Struktur. Gemeint ist damit vor allem.
daß er nicht mit den Betriebsmitteln des
Auftraggebers 'arbeitet (z.B. nicht des
sen Computer oder Räumlichkeiten be
nutzt). Auch ist es möglich, daß dieser
für mehrere Auftraggeber tätig ist, etc.

Es ist nicht erforderlich. daß immer alle
oben genannten Punkte vorliegen, doch
muß stets der Eindruck der Selbstän-
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iUng
ür Umsätze bis ATS

300.000,- (§6 Abs1 Z27
StG, $Ieinunternehmer").

.000,- besteht eine Melde
Finanzamt!

• Stefan Onzek
stefan.onzek@
kfunigraz.ac.at
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3.740,- pro Monat. Gibt es noch keine
Jahresbeitragsgrundlage, wird vorerst
von einer sogenannten vorläufigen Bei
tragsgrundlage (§ 25a GSVG) ausge
gangen. Für diese wird jedoch die Min
destbeitragsgrundlage herangezogen.
Beitragssätze: Krankenversicherung:
8,6 %; Pensionsversicherung: 15 % (ab
1999 jeweils eine Erhöhung um 0,5 %)

Übt der Versicherte ausschließlich eine
betriebliche Tätigkeit aus, so gilt eine
Mlndestbeitragsgrundlage von ATS
7.400,- pro Monat. Werden neben die
sen Einkünften auch ASVG- pflichtige
Einkommen erzielt, so verringert sich die
Mindestbeitragsgrundlage auf ATS

auf der Honoramote die
ausgewiesen, muß sie an

erfOlgt Im wesentlichen genau wie bei i·~.MiM;Jimtabgeführt werdenl Man
der Einkommenssteuer. Im GSV(3 gar- muß daher vor der Legung derH~
ten aber Mindestbeitragsgrundlagen rarnote überlegen, ob man die USt. an-
(d.h. Beträge, von denen die Sozialver- führen will
sicherung unabhängig von einem Un- und somit in
terschreiten dieses Betrages berechnet den Genuß

'rd) des Vorsteu-W1 •
erabzugs
kommt, oder
nicht.

Wird dies nicht innerhalb eines Monats
der Sozialversicherungsanstalt der Ge
werblichen Wirtschaft gemeldet, endet
das Versicherungsverhältnis erst am
Ende des Kalenderjahres (ausgenom
men, der Versicherte kann den tatsäch
lichen Zeitpunkt der Beendigung glaub
haft machen).

lendermonats, in dem die Berechtigung
erlangt wurde. Das Versicherungsver
hältnis endet mit der Einstellung der be
trieblichen Tätigkeit (§7 Abs4 Z1
GSVG).

AbwaMbest
VersIcherungspIll
Die Versicherungspflicht
Aufnahme der betriebliehen
(16 Ab84 GSVG . ~1eptBetJ!
Versicherte "~:lG(fi/Jr1J__

nichtlnnemalb .,.1i1öftil1lt
er1Isprec:hende Meldung an die Sozial
versicherungsanstalt der Gewerblichen
Wirtschaft. so wird der Beginn des Ver
sicherungsverhältnisses mit dem Be
ginn des Kalenderjahres angenommen
(in diesem Fall müßte der Versicherte
derSoziaIversicherngsanstaltden spä
teren Beginn derTätigkeit glaubhaft ma
chen).

Ist für die Ausübung der Tätigkeit eine
berufsrechtllche Berechtigung Voraus
setzung, so beginnt das Versicherungs
verhältnis erst mit dem Ersten des Ka-

Diese Einbeziehung in das GSVG stellt
das eigentliche Kernstück der Novelle
zu den Werkverträgen dar. Neben den
bisherigen .echten Unternehmern· (wie
Mitglieder der Handelskammer, Ge
schäftsführer einer GmbH, etc.) sind
nun auch die sogenannten "neuen Selb
ständigen" in die Sozialversicherung ein
bezogen. Es handelt sich hierbei um
selbständige Personen, die Einkünfte im

der §§ 22 (Einkünfte aus selbstän
Arbeit) und 23 (Einkünfte aus Ge

EStG beziehen.

digkeit erweckt werden. Wird ein Stu
dent nun aufgrund eines Werkvertrages
tätig, kann eine Versicherungspflicht
nach dem Gewerblichen Sozialversi
cherungsgesetz (GSVG) entstehen!
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